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Bislang entschieden die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach eigenen Vorgaben, ob 
ein Kind gefährdet ist und wie sie in diesem Falle einschreiten soll. In der Vergangenheit wurden 
einige getätigte Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in der Öffentlichkeit hin-
terfragt und auch medial kritisiert. Es gibt heute keine schweizweite einheitliche fachliche Grund-
lage für solche Entscheide.   
Ein Forschungsteam der Berner Fachhochschule und der Hochschule Luzern haben ein computer-
geschütztes Verfahren entwickelt, welches die fachlichen Grundlagen für die Einschätzung der 
Kindesgefährdung bietet. Das Programm soll den Fachleuten eine Hilfe bei der Befragung sein, 
um Anzeichen für eine Kindswohlgefährdung Kriterien basiert einschätzen zu können. Das stan-
dardisierte Verfahren nimmt keine Entscheidungen vorweg; es braucht in jedem Fall immer die 
konkrete fachliche Einschätzung. 
Im Kanton Zürich wird das Instrument erfolgreich in sämtlichen Kinder- und Jugendhilfezentren 
eingesetzt.  
 
Da die Anwendung dieses Verfahrens eine Vereinheitlichung und gleichzeitig eine fachgerechte 
Abklärung durch Fachpersonen ermöglicht, die den Eigenheiten jeder Familie Rechnung trägt, 
möchte ich die Regierung einladen um zu prüfen, ob der Kanton Basel-Landschaft dieses Abklä-
rungsinstrument zu Gunsten des Kindes- und Jugendschutzes in ihren Institutionen ebenfalls ein-
führen könnte.  

      

 


